
Rechtsanwältin Susanne Gutjahr - Vorsitzende des Ausschusses 3 der 7. Satzungsversammlung und 

die Mitglieder des Ausschusses 3 der Satzungsversammlung 

 

Der Ausschuss 3 schlägt der Satzungsversammlung folgenden Beschluss vor:  

Änderung des § 21 BORA 

Der Ausschuss 3 schlägt der Satzungsversammlung folgenden Beschluss vor: 

Das Wort „Honorarvereinbarung“ in der Überschrift des § 21 BORA wird durch das Wort 

„Vergütungsvereinbarung“ ersetzt. 

Begründung: 

Vergütung stellt den Oberbegriff für Gebühren und Auslagen dar. Durch den Ersatz wird ein Gleichklang 

mit § 3a RVG hergestellt. Die vom Ausschuss vorgeschlagene Änderung ist verhältnismäßig, weil sich 

aus ihr keine inhaltlichen Änderungen ergeben. 


